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Ein gutes neues Jahr 2023 … 

Syndikus-Steuerberater Steffen Wiegand, Geschäftsführer des HLBS e.V.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das hinter uns liegende Jahr 2022 war nicht nur in politischer Hinsicht schwierig, 
sondern aus vielerlei Blickwinkeln ein außergewöhnliches Jahr. Trotz der zahlreichen 
Herausforderungen gab es für den HLBS einen erfreulichen Anlass, denn unser Be-
rufsverband konnte sein 100-jähriges Jubiläum feiern und auf eine lange berufsfach-
liche Zusammenarbeit zurückblicken. 

Gleichzeitig war der Verband gefordert, die als „MegaProjekt“ bezeichnete Grundsteuerreform 
– die eine Bewertung von mehr als 36 Millionen wirtschaftlicher Einheiten innerhalb kürzester Zeit
bedeutet – aktiv zu begleiten. Gemeinsam mit vielen anderen Verbänden konnte sich der HLBS er-
folgreich für eine Fristverlängerung bis 31.01.2023 einsetzen. Dennoch bleibt das Thema Grund-
steuer – vor allem die Auswirkungen der unterschiedlichen Landesregelungen und die komplexe
Datenbeschaffung und -erfassung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft – auch im neuen Jahr 2023
ein Dauerbrenner. Denn wie den aktuellen Meldungen in diesem Heft zu entnehmen ist, müssen die
zwischenzeitlich zum 01.01.2023 eingetretenen Änderungen angezeigt und gleichzeitig die eingehenden
Steuerbescheide rechtlich geprüft werden. Hier gilt es, ggf. durch weitere gemeinsame Initiativen allen
Betroffenen Luft zu verschaffen.

Auch die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die außersteuerlichen Anwendungsbereiche im 
Bereich der Höfeordnung und des notariellen Gebührenrechts müssen im neuen Jahr 2023 von beiden 
Fachgruppen des HLBS intensiv begleitet werden. Denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit der steuer-, 
rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe sowie der Sachverständigen und Mediatoren zum Wohl der 
Mandanten und Klienten ist ein zentrales Tätigkeitsfeld des HLBS.

Die Vorteile interprofessioneller Zusammenarbeit werden im Gartenbau durch den Betriebsvergleich 
4.0 deutlich. Hier leisten Steuerberater durch die Bereitstellung von betriebswirtschaftlichen bzw. steuer
rechtlichen Daten für die Sachverständigen, Juristen und Unternehmensberater einen wichtigen Beitrag. 
Denn die wirtschaftliche Situation eines Betriebs richtig einzuschätzen ist für das erfolgreiche und lang-
fristige Bestehen der Klienten und Mandanten am Markt grundlegend. Der Beitrag von Robert Luer „Be-
triebsvergleich 4.0 – Eine valide Datengrundlage für den Gartenbau“ greift diese für den HLBS typische 
Situation einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachgruppen auf, um Ihnen einen Überblick über 
den Betriebsvergleich 4.0 und dessen Anwendungsbereiche in Gartenbaubetrieben zu verschaffen. 

Auch die weiteren Beiträge in Ihrem Agrarbetrieb behandeln für alle Fachgruppen relevante Themen. 
Der Beitrag von Dr. Helmut Loibl „Wärmelieferverträge – Möglichkeiten und Grenzen der rechtlichen 
Gestaltung“ gibt Juristinnen/Juristen und Beraterinnen/Beratern einen praxisnahen Überblick über mög-
liche und nötige Regelungen in einem Wärmeliefervertrag. Für auslaufende land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe bietet der Beitrag von Jasper Reiter für die Beratungspraxis Gestaltungshinweise im Bereich der 
Ertragsteuern. Ein anderes, aber nicht weniger interessantes Thema behandelt Dr. Klaus Thomas in seinem 
Aufsatz über die Eigentumsverhältnisse und damit einhergehenden Unterhaltspflichten von innerörtli-
chen Wegen. 

Die Besprechungen aktueller Urteile zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten, zur Grunderwerbsteuer und 
zur Annahme der Wirtschaftsfähigkeit eines Hoferben bringen Ihr aktuell erforderliches Wissen auf den 
neuesten Strand. 

Bleiben Sie gesund und begleiten Sie den HLBS weiter auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft.

Viel Spaß bei der Lektüre und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen trotz aller Herausforderungen 

Ihr Steffen Wiegand
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